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1 EINLEITUNG 
 

DIE RICHTLINIE ÜBER die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 
(2007/60/EG) (Hochwasserrichtlinie - HWRL) gibt einen einheitlichen Rahmen für den Umgang mit 
Hochwasserrisiken innerhalb der EU vor. Ziel der Richtlinie ist die Verringerung der nachteiligen Folgen 
von Hochwasser für die vier Schutzgüter: 

– menschliche Gesundheit, 

– Umwelt, 

– Kulturerbe und 

– wirtschaftliche Tätigkeiten. 

Die Umsetzung der europäischen HWRL in nationales Recht erfolgte 2011 mit der WRG Novelle 2011, 
BGBl. I Nr. 14/2011. Durch die Umsetzung sind die Mitgliedstaaten an eine in drei Schritten unterteilte 
Vorgehensweise gebunden:  

– Schritt 1: Bis 22.12.2011 mussten jene Gebiete oder Gewässerabschnitte mit potentiell 
signifikantem Hochwasserrisiko (APSFR: areas of potential significant flood risk) festgelegt 
werden. Diese Festlegung erfolgte im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos.  

– Schritt 2: Darauf aufbauend mussten bis zum 22.12.2013 für zumindest diese APSFR 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten erstellt werden. Die Gefahrenkarten 
stellen die Überflutungsflächen, die Wassertiefen und ggf. die Fließgeschwindigkeiten dar. Die 
Risikokarten weisen die Flächennutzung, die Anzahl der potentiell betroffenen Bevölkerung, 
sowie Kulturgüter und kritische Infrastruktur in den potenziell betroffenen APSFR aus. Die Karten 
wurden für Ereignisse niedriger, mittlerer und hoher Eintrittswahrscheinlichkeiten erstellt.  

– Im dritten Schritt sind für die APSFR Hochwasserrisikomanagementpläne (RMP) zu erstellen, die 
die Ziele zur Verringerung des Hochwasserrisikos, Maßnahmen zur Erfüllung dieser Ziele, sowie 
die Rangfolge der Maßnahmen  beinhalten. Die Hochwasserrisikomanagementpläne sind bis zum 
22. 12.2015 fertigzustellen und sollen auf alle Handlungsfelder des Risikokreislaufs (Vorsorge, 
Schutz, Bewusstsein, Vorbereitung und Nachsorge) Bezug nehmen.  

In einem sechsjährigen Zyklus sind die oben genannten Schritte zu wiederholen. Für internationale 
Einzugsgebiete sollen diese Schritte zwischen den betroffenden Mitgliedstaaten koordiniert werden. Des 
Weiteren sieht die HWRL eine Koordinierung mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG 
– WRRL) vor. Die HWRL sieht bei der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne eine 
Einbeziehung bzw. Beteiligung der interessierten Stellen und der Öffentlichkeit vor, wobei ebenso die 
Risikobewertungen und Karten öffentlich zugänglich zu machen sind. 

Die Umsetzung der EU-Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme (SUP), die im österreichischen Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) umgesetzt wurde, 
verlangt bei der Ausarbeitung von Programmen und Plänen die resultierenden Umweltauswirkungen mit zu 
berücksichtigen. Des Weiteren müssen etwaige Wechselwirkungen zwischen vorgegebenen Schutzgütern 
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Abbildung 1: Verfahrensschritte der SUP integriert im WRG 1959  

Der Scoping Bericht (BMLFUW, 2014) dient als Grundlage zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für 
den Umweltbericht des Hochwasserrisikomanagementplans. Die Festlegung des Untersuchungsrahmens 
stellt die Grundlage der Beteiligung von betroffenen und interessierten Stellen, sowie Interessensvertretern 
und beinhaltet den Inhalt, Umfang und Detaillierungsgrad der im Umweltbericht aufzunehmenden Aufgaben. 

 

2 ZIELE DES UMWELTSCHUTZES 
DIE GELTENDEN UMWELTSCHUTZZIELE bilden die Grundlage für die Bewertung der 

Umweltauswirkungen der SUP. Dabei berücksichtigt die SUP die Umweltziele, die durch internationale und 
nationale Gesetzgebung festgelegt sind, wie z.B. die HWRL, die WRRL bzw. die nationalen Pläne, 
Programme oder Konzepte. Anhand der Ziele des Umweltschutzes und entsprechender Kriterien zur 
Ermittlung der Zielerfüllung wird das Maßnahmenprogramm des Hochwasserrisikomanagementplans 
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3 FESTLEGUNG DES IST-ZUSTANDES UND 
DES PROGNOSEHORIZONTS BEI 
NICHTDURCHFÜHRUNG DES 
HOCHWASSERRISIKO-
MANAGEMENTPLANS 

DIE FESTLEGUNG DES IST-ZUSTANDES bezieht sich auf die genannten Schutzgüter, die die 
Grundlage für die Bewertung der zukünftigen Umweltauswirkungen darstellen. Die Beschreibung des 
aktuellen Umweltzustandes sowie der negativen Umweltauswirkungen erfolgt auf Basis der Informationen 
im 1. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (BMLFUW, 2009), der Ist-Bestandsanalyse 2013 
(BMLFUW, 2013), der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos im Rahmen der Umsetzung der 
HWRL (BMLFUW, 2011) sowie der erstellten Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten. 
Dabei werden keine eigenen Daten erhoben, sondern die vorhandenen Literaturunterlagen ausgewertet und 
bei der Analyse und Bewertung verwendet.  

Neben der Ermittlung des Ist-Zustandes setzt die SUP die Entwicklung eines Basisszenarios voraus, d.h. eine 
Nullvariante (Entwicklung ohne die Umsetzung von Maßnahmentypen des Maßnahmenkatalogs). Im 
Basisszenario sollen sämtliche mittelbaren und unmittelbaren Umweltauswirkungen bei gleichzeitiger 
Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms beschrieben und bewertet werden, wie sich z.B. die 
Entwicklung des Hochwasserrisikos ohne Hochwasserrisikomanagementpläne (Arbter & Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung, 2013) darstellt.  

Als Grundlage für die SUP wird der vom BMLFUW erarbeitete „Maßnahmenkatalog‚ Maßnahmen des 
Hochwasserrisikomanagementplans“ verwendet. Dieser beinhaltet 22 Maßnahmentypen unterteilt in fünf 
Handlungsfelder: (1) Vorsorge, (2) Schutz, (3) Bewusstsein, (4) Vorbereitung und (5) Nachsorge (siehe 
Tabelle 3).  

TABELLE 3: ÜBERSICHT UND EINTEILUNG DER MAßNAHMEN DES 
HOCHWASSERMANAGEMENTS 

Hanldungsfeld Beschreibung 

Vorsorge 

M01: Gefahrenzonenplanung erstellen/aktualisieren 
M02: Gefahrenzonenplanung berücksichtigen 

M03: Einzugsbezogene Konzepte und Planung zur Verbesserung des Wasser- und 
Feststoffhalts erstellen 

M04: Örtliche und überörtliche Planung erstellen und/oder Berücksichtigen 
M05: Rahmenbedingungen für die Umsetzung und Erhaltung von Schutzmaßnahmen 

schaffen 

Schutz 

M06: Flächen im Einzugsgebiet Retentionswirksam bewirtschaften 
M07: Überflutungsgebiete und Ablagerungsgebiete wiederherstellen 

M08: Schutz- und Regulierungsbauten planen und errichten: (a) Hochwasser- und 
Feststoffrückhalteanalagen, (b) lineare Schutzmaßnahmen und (c) sonstige Maßnahmen 

M09: Objektschutzmaßnahmen umsetzen und adaptieren 
M10: Absiedlung und Umwidmung prüfen und/oder durchführen 

M11: Gewässeraufsicht durchführen und verbessern 
M12: Hochwasserschutzanlagen instand halten, betreiben und Verbessern, 

Gewässerpflege durchführen 
M13: Betriebsvorschriften für Hochwassergefährdete oder Hochwasserbeeinflussende 

Anlagen erstellen: (a) für Wasserkraftanalagen und (b) Gewerbe- und Industriebetriebe 

Bewusstsein 
M14: Informationen über Hochwassergefahren und das Hochwasserrisiko aufbereiten 

und für die Öffentlichkeit in geeigneter Weise bereitstellen 
M15: Beteiligung zu Themen der Hochwassergefahren und des Hochwasserrisiko 
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Hanldungsfeld Beschreibung 
fördern 

M16: Bildungsaktivitäten zu Hochwassergefahren und Hochwasserrisiko setzen 

Vorbereitung 
M17: Monitoringsysteme, Prognosemodelle und Warnsysteme schaffen und betreiben 

M18: HW Katastrophenschutzpläne für die Bewältigung erstellen 
M19: Voraussetzungen zur Umsetzung der HW-Katastrophenschutzpläne sicherstellen 

Nachsorge 

M20: Sofortmaßnahmen und Instandhaltung an Gewässern und Schutzbauten 
unmittelbar nach dem Ereignis durchführen 

M21: Hochwasserschäden an Bauwerken und Infrastruktur beurteilen, beseitigen und 
Schadensregulierung sicherstellen 

M22: Ereignis- und Schadensdokumentation durchführen sowie Ereignisse analysieren 

3.1 BEZIEHUNG ZU ANDEREN RELEVANTEN PLÄNEN UND PROGRAMMEN 

Neben dem Maßnahmenprogramm des Hochwasserrisikomanagementplans gibt es bereits geplante und 
umgesetzte Maßnahmen, einschließlich Finanzierungsmechanismen und -zusagen sowie dazugehörenden 
Regulierungsmechanismen, die einen wesentlichen Teil zur Umsetzungen der HWRL beitragen, wie z.B. die 
EU-WRRL, das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum – Programmzeitraum 2014-2020 bzw. die 
IPPC Richtlinie (2010/75/EU).  

3.2 UNTERSUCHUNGSRAHMEN UND PRÜFMETHODIK  

Der Anwendungsbereich des Maßnahmenprogramms ist auf österreichisches Staatsgebiet beschränkt. 
Aufgrund der Espoo-Konvention (BGBI. III, Nr.  201/1997) müssen bei möglichen erheblichen 
grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen der Maßnahmenprogramme und -pläne die jeweiligen 
betroffenen Nachbarstaaten am Verfahren beteiligt sein. Durch die bilateralen Grenzgewässerkommissionen 
erfolgt bereits eine enge Kooperation mit den jeweils regionalen zuständigen Dienststellen in den jeweiligen 
Nachbarstaaten2. Österreich arbeitet auch im Rahmen internationaler Flussgebietskommissionen 
(Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), Internationale Kommission zum Schutz der 
Elbe (IKSE) und Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD)) an flussgebietsweiten 
Hochwasserrisikomanagmentlösungen.  

3.3 RÄUMLICHE SYSTEMABGRENZUNG 

Österreich hat Anteil an drei internationalen Flussgebietseinheiten: (1) Donau, (2) Elbe und (3) Rhein. Die 
Donau ist die größte Flussgebietseinheit in Österreich und deckt rund 96% des österreichischen 
Staatsgebietes ab. Die wichtigsten österreichischen Planungsräume innerhalb des Flussgebietes Donau sind 
die Donau bis Jochenstein, die Donau unterhalb von Jochenstein, die March, die Leitha-Raab-Rabnitz, die 
Mur und die Drau. Neben der Donau stellt der Rhein das zweitgrößte Flussgebiet Österreichs dar. Knapp 
2,8% des österreichischen Staatsgebietes entwässert in die internationale Flussgebietseinheit des Rheins, 
wobei die wichtigsten Gewässer des Alpenrheins die Ill, die Dornbirner Ache und die Bregenzer Ache sind. 
Der österreichische Anteil an der Flussgebietseinheit der Elbe beträgt hingegen nur 1,1% des Staatsgebietes, 
wo die wichtigsten Flüsse, die Lainsitz und die Maltsch, über die Moldau in die Elbe entwässern (BMLFUW, 
2009). 

                                                        
 
2  Bilateralen Grenzgewässerkommissionen bestehen zwischen Österreich und Deutschland, der Tschechischen 
Republik, der Slowakei, Ungarn, Slowenien und der Schweiz. 
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Abbildung 2: Flussgebietseinheiten in Österreich (Quelle: BMLFUW (2014) 

Die Flusseinzugsgebiete, vor allem das Einzugsgebiet der Donau, sind durch die große landschaftliche 
Variabilität des Österreichischen Staastsgebietes von Westen nach Osten geprägt, welches die Ostalpen, die 
Vorländer und Becken entlang des Donaustromes und am Ostrand der Alpen und die Ausläufer des 
zentraleuropäischen Mittelgebirges umfasst. Der überwiegende Anteil der Gesamtfläche entfällt dabei auf 
das Gebirgsland. Im Wesentlichen kann Österreich in drei grundlegende naturräumliche Großeinheiten 
gegliedert werden: die Alpen, die Vorländer und randalpinen Becken und das Gneis- und Granithochland. 
Die Seehöhen im gesamten Bundesgebiet variieren vom Osten nach Westen von ca. 100 m.ü.A. bis zu 
nahezu 3800 m.ü.A (Fink et al., 2000). Das Einzugsgebiet des Rheins liegt im wesentlichen in den Ostalpen, 
während das Einzugsgebiet der Donau alle drei naturräumlichen Großeinheiten umfasst. Die 
Hochwasserentstehungsprozesse sind im Donaueinzugsgebiet daher auf Grund der großen topographischen 
(und klimatischen) Unterschiede sehr variabel.  

3.4 ZEITLICHE SYSTEMABGRENZUNG 

Der Prognosehorizont für die SUP-Untersuchung wird in Anlehnung der HWRL und des WRG 1959 (§55l 
Absatz 7) für die Jahre 2021 und danach alle 6 Jahre vorgenommen, wobei langfristige Trends des 
Klimawandels für die Bewertung der Prognosen verwendet werden. 

3.5 SACHLICHE SYSTEMABGRENZUNG  

Laut § 55l WRG 1959 hat der BMLFUW mit Verordnung auf der Grundlage der gemäß § 55k erstellten 
Hochwassergefahrenkarten (HWGK) und Hochwasserrisikokarten (HWRK) auf der Ebene der 
Flussgebietseinheiten für die APSFR (§ 55j) bis 22.12.2015 koordinierte RMPs zu erstellen und zu 
veröffentlichen, wobei die RMP alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements zu erfassen haben 
(Abbildung 2). Dabei sind angemessene Ziele für den RMP festzulegen, wobei der Schwerpunkt auf 
folgenden Punkten zu liegen hat: 

– der Verringerung potenzieller hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten und 
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4 MERKMALE DER UMWELT UND DES 
UMWELTZUSTANDES 

Dieses Kapitel beinhaltet eine Beschreibung der Merkmale der Umwelt und des Umweltzustandes gemäß 
Artikel 5 Abs. 1 nach Maßgabe von Artikel 5 Abs. 2 und 3 der SUP-Richtlinie. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Darstellung des Naturraumes, vergangener Hochwasserereignisse sowie der Darstellung der 
Vulnerabilität im Überschwemmungsgebiet. 

4.1 ALLGEMEINE ÜBERSICHT 

In den letzten Jahrzehnten haben mehrere Hochwasserkatastrophen zu erheblichen Schäden auf 
österreichischem Bundesgebiet geführt. Die letzten großen Hochwasserkatastrophen aus den Jahren 2002, 
2005 und 2013 sind im Folgenden kurz beschrieben. 

Hochwasser 2002: Die Hochwasserkatastrophe im August 2002 ist auf zwei großflächige 
Niederschlagsereignisse vom 6. bis 8. August und vom 11. bis 13. August zurückzuführen. Diese wurden 
durch eine Vb [fünf b] Wetterlage hervorgerufen, bei welcher ausgedehnte Tiefdruckgebiete über Europa 
vom Nordwesten bis in den Süden zu einer Entstehung von sogenannten Genua-Tiefs führen, die je nach 
Zugrichtung und Staueffekt der Ostalpen zu großen Niederschlägen im Norden oder Süden Österreichs 
führen können. Im August 2002 kam es dadurch zu hohen Niederschlagsmengen im Norden Österreichs die 
weitflächig zu Hochwasserabflüssen mit einer Auftretenswahrscheinlichkeit von mehr als 50 Jahren führten. 
Besonders betroffen waren die im Donaueinzugsgebiet gelegenen nördlichen Bundesländer Ober- und 
Niederösterreich sowie das Land Salzburg. Insbesondere im Mühl- und Waldviertel an den Flüssen Aist, 
Naarn, Kamp und Krems lagen die Hochwasserabflüsse sogar deutlich über dem 100-jährlichen Ereignis. 
Bei der Hochwasserkatastrophe im August 2002 kamen insgesamt 9 Menschen ums Leben, die Sachschäden 
beliefen sich auf ca. 3,2 Mrd. € (UBA, 2004; Godina et al., 2004). 

Hochwasser 2005: Im August 2005 führten hohe Niederschläge in Westösterreich zu einer 
Hochwasserkatastrophe, die Auswirkungen auf das Einzugsgebiet des Rhein und der Donau hatten. Auch 
diese Hochwasserereignis wurde durch eine Vb Wetterlage verursacht, die zu extrem hohen Niederschlägen 
im Zeitraum von 20.-23. August in Vorarlberg und Tirol führte mit Tagesniederschlägen von einer 
Auftretenswahrscheinlichkeit von mehr als 150 Jahren. Da es in den Tagen zuvor bereits geregnet hatte, 
herrschte in vielen Gebieten eine hohe Vorbefeuchtung, so dass der Boden kaum mehr Wasser aufnehmen 
konnte. Die hohe Lage der Schneefallgrenze (2900m - 3200m) verschärfte die Situation zusätzlich. Am 
stärksten vom Hochwasser betroffen waren die Bundesländer Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und 
westliche Landesteile von Salzburg. Die größten Hochwasserabflüsse traten in den Gebieten Bregenzerwald, 
Arlberg, Großes Walsertal, Außerfern, Paznauntal, Stanzertal und in der Silvrettagruppe auf. Die 
Sachschäden beliefen sich auf ca. 500 Mio. €, es war ein Todesopfer zu beklagen (Godina et al., 2006).  

Hochwasser 2013: Die jüngste Hochwasserkatastrophe im Juni 2013 wurde wie die beiden vorhergehenden 
Hochwasserkatastrophen ebenfalls durch eine Vb Wetterlage verursacht, die zu außergewöhnlich hohen 
Niederschlägen am Alpennordrand führte. Bereits im Mai 2013 kam es zu hohen Niederschlagsmengen, 
sodass die Böden eine hohe Bodenfeuchte aufwiesen. Ein Teil der Niederschläge Anfang Juni wurde durch 
die niedrige Schneefallgrenze als Schnee zurückgehalten. Vom Hochwasser betroffen waren vor allem der 
Leibelbach in Vorarlberg, die Großache, die Fieberbrunner Ache und der Inn in Tirol, die Salzach in 
Salzburg, die Traun und die Enns in der Steiermark und die Steyr und die Enns in Oberösterreich. An der 
Donau kam es insbesondere in Gemeinden im Bezirk Eferding und Urfahr-Umgebung zu Schäden. In 
Niederösterreich erreichten die Donaupegel Wasserstandshöhen, die meist über jenen des Hochwassers von 
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TABELLE 6: GEBIETE MIT POTENZIELLEM SIGNIFIKANTEM HOCHWASSERRISIKO (APSFR) IN 
ÖSTERREICH – BESTEHT BEREITS EIN HOCHWASSERSCHUTZ (ZUMINDEST) BIS ZU EINEM 
30-JÄHRLICHEN HOCHWASSEREREIGNIS 

  APSFR Gewässerlängen  
mit Schutz > HQ30  

Anteil an der  
APSFR Länge 

   Länge Ja & Teilweise* Nein Ja & Teilweise* Nein 
   km  km  km % % 

Burgenland 131,5 52,8 78,7 40,2 59,8 
Kärnten 384,1 384,1   100,0   

Niederösterreich 505,1 388,1 117,0 76,8 23,2 
Oberösterreich 275,8 264,8 11,0 96,0 4,0 

Salzburg 267,1 250,6 16,5 93,8 6,2 
Steiermark 525,0 440,9 84,1 84,0 16,0 

Tirol 371,3 367,4 3,9 98,9 1,1 
Vorarlberg 188,0 188,0   100,0   

Wien 6,5 6,5   100,0   
Österreich 2 654,3 2 343,2 311,2 88,3 11,7 

* Teilweise: HW-Schutz bis zu einem 30-jährlichen Hochwasser oder größer ist nicht im gesamten APSFR vorhanden 
 oder Einschätzung ob dieser Schutzgrad HQ30 erreicht wird, ist nicht im gesamten APSFR möglich 

4.2 LANDSCHAFT UND FLÄCHENNUTZUNG 

Auf die Entstehung von Hochwässern hat die Flächennutzung in den Einzugsgebieten einen wichtigen 
Einfluss, wie z.B. die Flächenversiegelungen. Flächenversiegelungen spielen bei der Hochwasserentstehung 
eine wichtige Rolle, da sie zu direktem Oberflächenabfluss führen. Eine Erhöhung der versiegelten Flächen 
kann daher das Hochwasserrisiko lokal erhöhen. Des weiteren erfüllen Waldflächen im Wasserkreislauf eine 
grundlegende Speicherfunktion. Durch diese Speicherfunktion können Waldflächen zu einer Verringerung 
von Oberflächenabfluss beitragen. Etwa 40% des Einzugsgebietes des Rheins sind von Waldflächen bedeckt. 
Im Einzugsgebiet der Donau variiert der Waldanteil von 20% bis 60% je nach Bundesland (Kiessling et. al., 
2009). Besonders hohe Waldanteile fallen auf die alpinen Gebiete und Mittelgebirge. Den größten 
Flächenanteil in den Hochwasserrisikogebieten der Donau und des Rheins stellen die Forst- und 
Landwirtschaft dar. Knapp 60% im Donaueinzugsgebiet bzw. ca. 53% im Rheineinzugsgebiet des 
Flächenanteils im Hochwasserrisikogebiet werden für Land- bzw. Forstwirtschaft genutzt. Hochwässer 
können insbesondere in Siedlungsflächen bzw. Industrie- und Gewerbeflächen hohe volkswirtschaftliche 
Schäden hervorrufen (Tabelle 7).  

TABELLE 7: FLÄCHENNUTZUNG IM ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET 

Flächennutzung Wiederkehrintervall Donau Rhein 
Fläche (ha) HQ30 63530 2156 
 HQ100 90332 3811 
 HQ300 112675 11851 
LN Siedlungsbezogene Nutzung HQ30 670 40 
 HQ100 1262 113 
 HQ300 1723 429 
LN Vorwiegend Wohnen HQ30 10299 113 
 HQ100 18018 558 
 HQ300 26491 2745 
LN Industrie und Gewerbe HQ30 1395 72 
 HQ100 3179 251 
 HQ300 4890 1010 
LN Land-Forstwirtschaft, sonst. Grünland HQ30 39179 1141 
 HQ100 51591 2024 
 HQ300 65944 6518 
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Besonders schützenswerte Naturräume beider Einzugsgebiete sind in Tabelle 8 und im Anhang unter den 
Natura 2000 Gebieten und in folgender Tabelle unter den Nationalparks angeführt: 

TABELLE 8: ANGABE DER VOM HOCHWASSER BETROFFENEN 
NATIONALPARKFLÄCHEN/N2000 GEBIETE 

 Wiederkehrintervall Donau Rhein 
Nationalparks/ N2000 Gebiete (Fläche ha) HQ30 6348,5 21.4 
 HQ100 6624,6 23,6 
 HQ300 9920,6 855,0 

4.3 SCHUTZGUT BODEN 

Dem Boden kommen als Schutzgut wichtige Funktionen als Grundlage für die landwirtschaftliche 
Produktion, als Filter, als Lebensraum und als Speicher für das Niederschlagswasser zu. Abbildung 5 zeigt 
eine Bodenkarte für Österreich. Auf Grund der großen topographischen und klimatischen Unterschiede und 
bedingt durch den sehr heterogenen lithologischen Aufbau Österreichs variieren die Bodentypen stark. 
Vereinfacht kommen in den Nördlichen und Südlichen Kalkalpen Rendsinen und in den Zentralalpen meist 
podsolige Braunerden und Semipodsole vor. Im Wald- und im Mühlviertel überwiegen silikatische 
Braunerden, podsolige Baunerden und Podsole. Das nördliche Alpenvorland ist durch Parabraunerden, 
vergleyte Parabraunerden und Pseudogelye charakterisiert, während im südöstlichen Alpenvorland 
hauptsächlich Pseudogleye vorkommen. Im Wiener Becken nördlich der Donau überwiegen Tschernoseme, 
im südlichen Teil Feuchtschwarzerden und Rendsinen. In den Tallandschaften der Donau finden sich 
großflächige Auböden. Während das Flussgebiet der Donau alle Bodentypen umfasst, ist das Einzugsgebiet 
des Rhein von Auböden, kalkhaltigen Braunerden, Podsolen, Semipodsolen, Rendsinen und Felsbraunerden 
charakterisiert. 

 
Abbildung 5: Bodenkarte von Österreich, Auszug aus der FAO Bodenkarte (Quelle: eusoils.jrc.ec.europa.eu) 

Eine Bedeutung für die Hochwasserentstehung haben besonders erosionsgefährdete Flächen auf Grund ihrer 
Tendenz zur Bildung von Oberflächenabflüssen. Dieses Problem tritt häufig auf landwirtschaftlichen 
Flächen mit unangepasster Bewirtschaftung auf. Das Erosionspotential hängt stark von der Neigung der 
Flächen und der Flächennutzung ab. Abbildung 6 zeigt das Erosionsrisiko für die landwirtschaftlichen 
Flächen Österreichs. Ein besonders hohes Risiko ist in Oberösterreich südlich der Donau, sowie im Süden 
und Südwesten des Burgenlandes und der Steiermark zu erkennen. Diese Gebiete fallen alle in das 
Einzugsgebiet der Donau, während das Erosionsrisiko im Einzugsgebiet des Rhein gering ist. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=3JH6fk3yQegr9M&tbnid=nvNwM5m2jST7UM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Feusoils.jrc.ec.europa.eu%2Flibrary%2Fmaps%2Fcountry_maps%2Fmetadata.cfm%3Fmycountry%3DAT&ei=iErsU4WIFcPHOf-lgMAF&bvm=bv.72938740,d.bGE&psig=AFQjCNEplcVBRoBQ7HUWkr4fEEhDlaKCEw&ust=1408080894719851
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Abbildung 6: Erosionsrisiko auf landwirtschaftlichen Flächen in Österreich (Quelle: Strauss & Eder (2014)) 

4.4 KLIMA-LUFT 

Österreich befindet sich in der gemäßigten Klimazone, im Übergangsbereich vom ozeanischen zum 
kontinentalen Klima. Dadurch ist Österreich generell durch warme Sommer, kalte Winter und ausreichend 
Niederschlag charakterisiert. Der Osten Österreichs ist vom pannonisch-kontinentalen niederschlagsärmeren 
Klima geprägt mit heißen Sommern und kalten Wintern. Im Westen und Norden, sowie teilweise im Süden 
herrscht ozeanischer Einfluss. Das regionale Klima Österreichs ist stark von der Topographie geprägt und 
kann innerhalb geringer Entfernungen stark variieren. 

Die Jahresmittel der Lufttemperaturen reichen von 11°C in Wien bis unter -9°C auf dem Gipfel des 
Großglockners. Der kälteste und wärmste Monat des Jahres sind im Durchschnitt Jänner und Juli, im 
Hochgebirge Februar und August. Die durchschnittliche Temperatur im Jänner beträgt in den 
Flachlandschaften im Osten 0°C bis -2°C, in 500 m Seehöhe -2°C bis -5°C und auf 1000m Seehöhe   -4°C 
bis -6°C. Im Juli beträgt die Durchschnittstemperatur im Osten 18°C bis 20°C, auf 500m Seehöhe 16°C bis 
18°C und in 1000m Seehöhe rund 13°C bis 15°C (Hiebel et. al., 2011; Auer et al, 2001). In beiden 
Einzugsgebieten schwanken die Jahresmitteltemperaturen auf Grund der großen Unterschiede in der 
Seehöhe von -8°C bis auf 12°C. In der Messkonzept-Verordnung zum Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) 
ist festgelegt, dass das Umweltbundesamt einen Jahresbericht über die Luftgüte in Österreich veröffentlichen 
muss. Der Jahresbericht muss eine österreichweite Übersicht über die Ergebnisse der Messung von 
Luftschadstoffen enthalten. Beschrieben werden die Schadstoffe, für die im IG-L Grenz-, Ziel- oder 
Schwellenwerte festgelegt sind. Angeführt werden auch die Überschreitungen dieser Grenz-, Ziel- oder 
Schwellenwerte. 

Besonders wichtig für die Entstehung von Hochwässern sind die Niederschlagsverhältnisse. Diese sind in 
Österreich stark durch die Topographie des Landes geprägt. Mittlere Jahresniederschläge variieren von über 
2000mm/a Vorarlberg bis zu weniger als 500mm/a im Nordosten Österreichs (Abbildung 7). Der mittlere 
Jahresniederschlag für das gesamte Bundesgebiet liegt bei ca. 1100 mm. 
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Abbildung 7: Mittlerer Jahresniederschlag Österreich (Quelle: Hieberl et al. (2011)) 

Die Verteilung der Niederschlagssummen wird hierbei von zwei Faktoren geprägt: einerseits nehmen die 
Niederschläge mit steigender Seehöhe zu, andererseits wirkt der Alpenhauptkamm als Klimascheide, die zu 
Regenstau- und Regenschattenlagen führt. Bei typischen West- und Nordstaulagen kommt es zu hohen 
Niederschlägen im Bregenzer Wald und in den gesamten Nördlichen Kalkalpen. Ähnliches gilt bei 
Südstaulagen aus dem Mittelmeer, die zu intensiven Niederschlägen in den Karnischen Alpen und 
Karawanken im Süden Österreichs führen. Diese Staulagen führen sowohl im Norden als auch im Süden 
Österreichs zu Niederschlagshöhen von mehr als 2500mm/a (Abbildung 7 ). Kleine Niederschlagshöhen 
treten in den abgeschatteten inneralpinen Gebieten Tirols und im Osten Österreich in den östlichen Gebieten 
des Waldviertels, im Weinviertel, im Wienerbecken und im Nordburgenland auf und können weniger als 
500mm/a betragen (Hiebel et. al., 2011). Das Einzugsgebiet des Rheins in Österreich ist somit von den 
hohen Jahresniederschlägen im Norden Vorarlbergs geprägt (überall > 1000mm/a Niederschlag), während 
im Einzugsgebiet der Donau der Jahresniederschlag vom Westen nach Osten stark abnimmt - > 2000mm/a(< 
500mm/a).  

4.5 SCHUTZGUT WASSER 

Im Zuge der Umsetzung der "EU- Wasserrahmenrichtline" wurde eine umfassende Bewertung des 
derzeitigen Zustandes der Oberflächengewässer und der Grundwasserkörper in Österreich durchgeführt, 
welche im Rahmen des "Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes 2009" (BMLFUW, 2009) 
veröffentlicht wurde und alle 6 Jahre überprüft und ggf. aktualisiert wird. 

Bei der Beurteilung des Zustandes der Oberflächengewässer wurden stoffliche Einträge sowie 
hydromorphologische Veränderungen berücksichtigt. Zu den stofflichen Belastungen zählen in erster Linie 
Punktquellen, wie beispielsweise Emissionen aus Abwasserreinigungsanlagen und Einträge aus diffusen 
Quellen wie beispielsweise Emissionen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit und Verkehr. Die 
hydromorphologischen Belastungen können in Eingriffe in die Hydrologie, Morphologie und 
Durchgängigkeit der Gewässer unterteilt werden. Zu den Belastungen hydrologischer Natur zählen 
anthropogene Eingriffe wie Wasserentnahmen, Restwasserdotationen und Schwall-Sunk-Problematik durch 
die Energieerzeugung. Unter morphologischen Belastungen fallen Uferverbauungen und 
Gewässerregulierungen die strukturelle Eingriffe in die Oberflächengewässersysteme darstellen. Die 
Durchgängigkeit der Gewässer ist in erster Linie durch das Vorhandensein von Querbauten eingeschränkt. 
Die unterschiedlichen Belastungen in den Flusseinzugsgebieten des Rhein und der Donau sind in Tabelle 9 
angeführt. 
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Die Grundwasserkörper stellen die wichtigste Quelle der Trinkwasserversorgung dar. Zum Schutz des 
Grund- und Quellwassers vor Verunreinigungen wurden in ganz Österreich Wasserschutz- und schongebiete 
ausgewiesen, in welchen bestimmte Auflagen, Nutzungseinschränkungen, Verbote und Gebote gelten. Die 
im Hochwasserfall betroffenen Wasserschutz und -schongebiete in den beiden Flussgebietseinheiten sind in 
folgender Tabelle 12 angeführt. 

TABELLE 12: FLÄCHE DER VOM HOCHWASSER BETROFFENEN WASSERSCHONGEBIETE 

 Wiederkehrintervall Donau Rhein 
Wasserschongebiete (Fläche ha) HQ30 6292,90 130,92 
 HQ100 8572,89 218,62 
 HQ300 10851,33 702,76 

4.6 ABFLUSS/HOCHWASSER UND HOCHWASSERSAISONALITÄT 

Die Abflussprozesse in Österreich sind durch die topographischen und klimatischen Gegebenheiten 
bestimmt. Besonders hohe Abflussspenden treten in den Gebieten mit Regenstaulagen im Nordwesten und 
Süden Österreichs auf (siehe Abbildung 6), während die Abflussspenden in den niederschlagsärmeren und 
wärmeren Gebieten des Ostens abnehmen (Blöschl et al, 2011). Die mittleren Abflussspenden im 
Rheineinzugsgebiet variieren von ca. 20 bis > 50 l/s/km2, die im Donaueinzugsgebiet über die gesamte 
Bandbreite. 

Grundsätzlich können in Österreich vier verschiedene Abflussregime unterschieden werden, die sich durch 
ihren Einfluss von Schnee, Regen und Verdunstung auf den Abfluss unterscheiden. Im Norden und Osten 
Österreichs, sowie im Flachland tritt das Regen-Regime auf. Dieses Regime ist durch stark variable 
Niederschläge und durch Niederwässer im Sommer geprägt. Im Alpenvorland tritt das voralpine Schnee-
Regime mit einer Schneeschmelze im Frühjahr auf. Das alpine Schnee-Regime zeichnet sich im Gegensatz 
dazu durch eine Schneeschmelze im Frühsommer aus. Im Süden Österreichs tritt das Herbstniederschlag-
Regime auf, das von einer Schneeschmelze im Frühjahr und von Hochwässern im Herbst geprägt ist. Die 
vier typischen Abflussregimes und deren örtliches Auftreten sind beispielhaft in Abbildung 8 dargestellt 
(Blöschl et al, 2011). Das Einzugsgebiet des Rhein ist hauptsächlich durch das alpine Schnee-Regime 
charakterisiert, während im Einzugsgebiet der Donau alle vier Regime eine Rolle spielen. 
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Regional gesehen unterscheiden sich die Hochwässer nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihr 
jahreszeitliches Auftreten (Saisonalität). Abbildung 10 zeigt die Saisonalität der Jahreshochwässer in 
Österreich. Die Farbe gibt das mittlere Auftretenszeitraum der Jahreshochwässer an, die Farbintensität die 
Stärke der Saisonalität (schwache Farbe - geringer Saisonalität, intensive Farbe - starke Saisonalität). In den 
hochalpinen Gebieten wie beispielsweise Tirol und Vorarlberg treten die Hochwässer hauptsächlich im Juli 
auf, wo der Abfluss nach der Schneeschmelze besonders hoch sein kann. Im niederösterreichischen und 
oberösterreichischen Alpenvorland führen langanhaltende Niederschläge im Sommer zu maximalen 
Abflüssen neben einigen Hochwasserereignissen auf Grund von Schneeschmelze im Winter und Frühjahr 
(Merz et al., 2008). Daraus ergibt sich eine schwache Saisonalität der Hochwässer im Frühjahr. Die höheren 
Gebiete des Mühlviertel sind durch eine mittlere Saisonalität der Hochwässer im Februar geprägt. Hier treten 
vorwiegend Winterhochwässer durch Tauwetter und durch Regenereignisse auf eine bestehendeSchneedecke 
bzw. auf gesättigten Boden auf.  

Das Wald- und Weinviertel sind durch eine mittlere Saisonalität von April bis Juni charakterisiert. Die 
sommerlichen Maxima im Osten entstehen vor allem durch eine rege Gewittertätigkeit in dieser Jahreszeit. 
Der Süden Kärntens und in die Weststeiermark ist durch eine mittlere Saisonalität von August bis September 
geprägt. Hochwässer im Sommer treten hier nach der Schneeschmelze durch Niederschläge auf 
abflusswirksamen Boden auf, während die Hochwässer im Herbst vor allem durch Starkregenereignisse 
entstehen. Bezogen auf die großen Flusseinzugsgebiete weist das Rheingebiet durchgehend eine starke 
Saisonalität mit Maxima im Juli auf, während das Donaueinzugsgebiet den gesamten jahreszeitlichen 
Schwankungsbereich abdeckt (Merz und Blöschl, 2003; Blöschl et al, 2011). 

 
Abbildung 10: Saisonalität der Jahreshochwässer in Österreich. Die Farbe gibt das mittlere Auftretensdatum, die 
Farbintensität die Intensität der Saisonalität, Quelle: Merz und Blöschl, 2003 

4.7 SCHUTZGUT MENSCH UND INFRASTRUKTUR 

In Österreich leben über 8,4 Millionen Menschen (Stand: 31.10.2011; Statistik Austria, 2013). Davon leben 
mehr als ca. 650.000 Menschen  im Überschwemmungsgebiet der APSFR mit einem voraussichtlichen 
Wiederkehrintervall von 300 Jahren.  
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TABELLE 15: GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE GEBIETE UND BETRIEBE 

Gesundheitsgefährdende Gebiete Wiederkehrintervall Donau Rhein 
Altlast (Anzahl) HQ30 5 - 
 HQ100 17 - 
 HQ300 21 - 
Deponie (Anzahl) HQ30 9 - 
 HQ100 13 - 
 HQ300 18 - 
PRTR Betrieb (Anzahl) HQ30 2 - 
 HQ100 7 1 
 HQ300 15 9 
Seveso Betrieb (Anzahl) HQ30 9 - 
 HQ100 14 - 
 HQ300 30 - 

4.8 ERHOLUNG 

Österreich verfügt über zahlreiche Gebiete, die eine besondere landschaftliche Voraussetzung für Freizeit 
und Erholung haben, wie z.B. Badegewässer oder Nationalparks. Die Gewässer und ihr Umfeld werden 
bevorzugt zu Erholungszwecken im Rahmen der stillen oder aktiven Erholung (z. B. Wandern, Angeln, 
Baden, Kanufahren) genutzt. Durch die Förderung eines nachhaltigen Tourismus in Großschutzgebieten 
werden insbesondere Nationalparks für touristische Aktivitäten genutzt (Tabelle 16). 

TABELLE 16: ERHOLUNGSZONEN IM HOCHWASSERRISIKOGEBIET 

Erholungszonen Wiederkehrintervall Donau Rhein 
Badegewässer (Anzahl) HQ30 17 - 
 HQ100 17 - 
 HQ300 17 - 
Nationalparks (Fläche ha) HQ30 6348,5 21.4 
 HQ100 6624,6 23,6 
 HQ300 9920,6 855,0 

4.9 NATURA 2000 GEBIETE 

In Österreich gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Natura 2000 Gebieten, die für die Umsetzung der EU-
Vogelschutzrichtlinie, EU-Flora und Fauna Habitat Richtlinie oder beide Richtlinien ausgewiesen wurden 
(siehe Tabelle 17). 

TABELLE 17: NATURA 2000 FLÄCHEN IM ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET 

Natura 2000 Gebiete Wiederkehrintervall Donau Rhein 
Natura 2000 PCSI (Fläche ha) HQ30 6.252,37 19,03 
 HQ100 6.452,46 21,14 
 HQ300 8.451,10 613,54 
Natura 2000 SPA (Fläche ha) HQ30 5.732,33 16,78 
 HQ100 5.956,49 16,91 
 HQ300 9.114,06 808,17 

Eine detaillierte Auflistung der betroffene Natura 2000 Gebiete findet sich in Anhang I. 
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4.10 UNESCO-KULTURERBE 

Der Schutz der Landschaft und des kulturellen Erbes wird in Österreich durch das Übereinkommen zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. Nr. 60/1993) geregelt. Die UNESCO Konvention von 
1972 sieht vor, dass die nationalen Staaten ihre Kultur- und Naturstätten, die einen „außergewöhnlichen 
universellen Wert“ besitzen, erhalten. Die Gebiete des Unesco-Weltkulturerbes werden in den 
Hochwasserrisikokarten als Punktinformation dargestellt. Im Planungsgebiet der Donau befinden sich 
insgesamt sechs UNESCO-Kulturerbegebiete (der Neusiedlersee, die Wachau, die Semmeringbahn, 
Hallstadt-Dachstein, die Salzburger und Grazer Altstadt. 

5 ALTERNATIVPRÜFUNGEN ZUR 
BEGRÜNDUNG DER MAßNAHMENWAHL 

NACH ART. 5 ABS. 1 DER SUP - RICHTLINIE sind im Umweltbericht auch vernünftige 
Alternativen anzuführen, die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich des Plans 
berücksichtigen. Die Gründe für die Wahl der geprüften Alternative sind kurz darzustellen.  

Die Basis für die Auswahl und Bewertung von Alternativen und deren Umweltauswirkungen stellen 
einerseits die Umweltbedingungen und andererseits die relevanten Ziele einschließlich der Umweltziele dar. 
Diese Umweltziele sind der Maßstab für die Optimierung der Ausrichtung des 
Hochwasserrisikomanagementplans 2015 im Hinblick auf allfällig erhebliche Umweltauswirkungen. Die 
Überprüfung der Zielerreichung erfolgt mit Hilfe von Umweltindikatoren. 

Die einzige Alternative, die durch die Vorgaben der SUP-RL in die Betrachtungen mit einfließen muss, ist 
die Nullvariante. Die entsprechende Forderung findet sich in Anhang I, lit. b der Richtlinie, wo die 
„relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche Entwicklung bei 
Nichtdurchführung des Plans oder Programms“ angeführt werden. Die Nullvariante stellt somit den 
Bezugsrahmen für die Beurteilung der Umweltwirkungen der betrachteten Alternativen dar.  

Die Nullvariante für den Hochwasserrisikomanagementplans kann als Status-Quo der derzeitigen Situation 
dargestellt werden. 

Der Hochwasserrisikomanagementplan 2015 geht von einem ganzheitlichen Ansatz aus und beinhaltet alle 
Handlungsfelder und Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements (siehe Tabelle 3), die im gesetzlichen 
Rahmen möglich sind. Potentielle negative Auswirkungen von Maßnahmen wurden bereits bei der 
Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplans mitbetrachtet. Es konnten somit keine weiteren 
Alternativen identifiziert werden. 

5.1 WAHL DER MAßNAHMEN 

Der Hochwasserrisikomanagementplan (RMP) ist das Ergebnis übergeordneter strategischer Planungen, der 
die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken mit dem Ziel der Verringerung von 
hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche Tätigkeiten umfasst.  
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5.1.1 VORSORGE 

M01: GEFAHRENZONENPLANUNGEN ERSTELLEN/AKTUALISIEREN 

Von Hochwasser potentiell betroffene Flächen werden hinsichtlich der Überflutungsgefährdung, des 
Abflusses, der Retention und des Feststoffhaushaltes untersucht und Gefährdungsszenarien gebildet 
(Abflussuntersuchung). Gefahrenzonen sowie Funktionsbereiche (Abfluss- und Rückhalteräume, die für 
einen schadlosen Ablauf von Hochwasserereignissen bedeutsam sind) werden ausgewiesen. Flächen 
(Hinweisbereiche) für Schutzmaßnahmen und Restrisikogebiete (Überlastfall und Versagensfall) werden 
dargestellt.  

M02: GEFAHRENZONENPLANUNGEN BERÜCKSICHTIGEN 

Die Gefahrenzonenplanungen (Fachgutachten betreffend insbesondere Gefahrenzonen, Funktionsbereiche, 
Ausweisung der Zonen mit einer Gefährdung niedriger Wahrscheinlichkeit, Hinweisbereiche) werden für 
Vorgaben und Grundsätze der überörtlichen Raumordnung sowie Widmungen der örtlichen Raumordnung 
als Grundlage berücksichtigt. Gefahrenzonenplanungen bilden die Grundlage für Regionalprogramme nach 
dem Wasserrechtsgesetz und Grundsatzplanungen der Verkehrsinfrastruktur. 

M03: EINZUGSGEBIETSBEZOGENE KONZEPTE UND PLANUNGEN ZUR VERBESSERUNG 
DES WASSER- U. FESTSTOFFHAUSHALTES ERSTELLEN 

Es werden Managementkonzepte für übergeordnete Planungsgebiete beziehungsweise Einzugsgebiete zur 
Verbesserung des Wasser- und Feststoffhaushaltes erstellt und im Rahmen der Gefahrenzonen- und 
Maßnahmenplanung berücksichtigt. 

M04: ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN ERSTELLEN UND / ODER 
BERÜCKSICHTIGEN 

Auf Basis der Raumordnungsziele und Raumordnungsgrundsätze werden örtliche und überörtliche 
Planungen für die Raumnutzung erstellt. In Risikogebieten werden Nutzungsänderungen, -anpassungen bzw. 
-beschränkungen vorgesehen. Die Hochwassergefährdung in Restrisikogebieten (Gebiete mit vorhandenen 
Hochwasserschutzmaßnahmen mit Gefährdung im Versagens- oder Überlastfall) soll durch Vorgaben für 
hochwasserangepasstes Bauen und Bestandsanpassungen berücksichtigt werden. 

M05: RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG UND ERHALTUNG VON 
SCHUTZMASSNAHMEN SCHAFFEN 

Zur Unterstützung bevorstehender Maßnahmenrealisierungen sowie zur Erhaltung von Schutzmaßnahmen 
werden organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen.  

Wobei der Ausgleich hochwasserbezogener Nutzungen (bzw. Nutzen) und Belastungen zwischen Oberlieger 
und Unterlieger im Rahmen von Wasserverbänden und Wassergenossenschaften angestrebt wird. 
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5.1.2 SCHUTZ 

M06: FLÄCHEN IM EINZUGSGEBIET RETENTIONSWIRKSAM BEWIRTSCHAFTEN  

Maßnahmen für die Erhaltung, Sicherung und Verbesserung des Wasser- und Feststoffrückhalts in den 
Einzugsgebieten werden geplant und umgesetzt. Dies sind insbesondere flächenwirtschaftliche Maßnahmen 
der Land- und Forstwirtschaft, sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von 
Flächenversiegelung. 

M07: ÜBERFLUTUNGSGEBIETE UND ABLAGERUNGSGEBIETE WIEDERHERSTELLEN 

Abgetrennte Überflutungsgebiete, Altarme, Ablagerungs- und Ausschotterungsflächen werden wieder an das 
Gewässer angebunden und somit für den Hochwasserfall verfügbar gemacht. Eine Ausweisung potentieller 
Überflutungs- und Ablagerungsgebiete wird mittels Kartierung und Digitalisierung gewährleistet. 

M08: SCHUTZ- UND REGULIERUNGS(WASSER)BAUTEN PLANEN UND ERRICHTEN 

a) Hochwasser- und Feststoffrückhalteanlagen  

Zur Dämpfung der Hochwasserwelle werden Hochwasserrückhalteanlagen geplant und errichtet. Für den 
Rückhalt potentiell nachteiliger Feststofffrachten werden Feststoffrückhalteanlagen geplant und errichtet.  

b) lineare Schutzmaßnahmen  

Zur Erhöhung der Abfluss- und Feststofftransportkapazität im Siedlungsgebiet werden lineare 
Schutzmaßnahmen errichtet. Es werden Maßnahmen für eine möglichst rasche Hochwasserabfuhr in 
Restrisikogebieten ergriffen, um die Schadwirkung im Überlastfall und Versagensfall möglichst gering zu 
halten.  

c) sonstige Maßnahmen  

Bremsung und Ablenkung von Murgängen, sowie Maßnahmen gegen die Entstehung von murartigen 
Ereignissen werden geplant und ergriffen. Zur Verminderung von Massenbewegungen an Hängen werden 
Hangsicherungsmaßnahmen geplant und errichtet. 

M09: OBJEKTSCHUTZMAßNAHMEN UMSETZEN UND ADAPTIEREN 

Objektschutzmaßnahmen werden an Neuanlagen und bestehenden Gebäuden entsprechend der geltenden 
Rechts- und Techniknormen vorgeschrieben und umgesetzt. Für bestehende Wohn- und Nutzgebäude im 
Hochwasserabflussbereich werden gefahrenangepasste Nutzungskonzepte erstellt. Besondere 
Vorkehrungen/Vorschreibungen für die Lagerung wassergefährdender Stoffe werden getroffen. Potentiell 
Betroffene treffen entsprechende Eigenvorsorge. 

M10: ABSIEDLUNG UND UMWIDMUNG PRÜFEN UND / ODER DURCHFÜHREN 

Es werden Absiedlungs- und Umwidmungsmaßnahmen im Rahmen einer Variantenuntersuchung geprüft 
und gegebenenfalls umgesetzt. Eine freiwillige Absiedlung aufgrund einer besonders exponierten Lage von 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden wird angeregt und finanziell unterstützt. 
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M11: GEWÄSSERAUFSICHT DURCHFÜHREN UND VERBESSERN 

Der Zustand der Gewässer und der Hochwasserschutzanlagen wird regelmäßig kontrolliert und die 
Behebung der festgestellten Mängel veranlasst. 

M12: HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN INSTAND HALTEN, BETREIBEN UND 
VERBESSERN, GEWÄSSERPFLEGE DURCHFÜHREN 

Hochwasserschutzanlagen und Schutzsysteme werden konsensgemäß instand gehalten, ggf. saniert, 
verbessert und / oder an den Stand der Technik angepasst. Betriebsvorschriften für 
Hochwasserschutzanlagen werden erstellt. Die Betriebsweise bestehender Schutzsysteme wird periodisch 
evaluiert. Die zur Sicherstellung der Hochwasserabfuhrkapazität erforderliche Instandhaltung der Gewässer 
außerhalb bestehender Hochwasserschutzanlagen (Gewässerpflege) wird durchgeführt. 

M13: BETRIEBSVORSCHRIFTEN FÜR HOCHWASSERGEFÄHRDETE ODER 
HOCHWASSERBEEINFLUSSENDE ANLAGEN ERSTELLEN 

Betriebsvorschriften für Wasserkraftanlagen (M13a) sowie für Gewerbe- und Industriebetriebe (M13b) in 
Überflutungsgebieten werden erstellt und periodisch mit dem Katastrophenschutzplan abgestimmt. 

5.1.3 BEWUSSTSEIN 

M14: INFORMATIONEN ÜBER HOCHWASSERGEFAHREN UND DAS HOCHWASSERRISIKO 
AUFBEREITEN UND FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT IN GEEIGNETER WEISE BEREIT 
STELLEN 

Vorliegende Fachgrundlagen werden für die Öffentlichkeit in leicht verständlicher und einfach zugänglicher 
Form aufbereitet und über Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit verbreitet. Begleitend dazu soll es eine 
professionelle Medienarbeit geben. Die Information über die Exposition von Liegenschaften gegenüber 
Hochwassergefährdungsbereichen wird sichergestellt. 

M15: BETEILIGUNG ZU THEMEN DER HOCHWASSERGEFAHREN UND DES 
HOCHWASSERRISIKOS FÖRDERN 

Das Bewusstsein für Hochwassergefahren und Hochwasserrisiken in der Bevölkerung soll durch Information 
(Einwegkommunikation) und Dialog (Zweiwegkommunikation) erhöht werden und in weiterer Folge zu 
konkreten Handlungen führen.  

Es werden Naturgefahrenplattformen eingerichtet, um die überregionale, regionale oder lokale Abstimmung 
der Ziele und Maßnahmen des Naturgefahrenmanagements, des Katastrophenschutzes, der Energiewirtschaft 
und der Raumplanung sowie des Natur- und Umweltschutzes zu verbessern. 

M16: BILDUNGSAKTIVITÄTEN ZU HOCHWASSERGEFAHREN UND HOCHWASSERRISIKO 
SETZEN 

Adäquate Bildungsmaßnahmen werden schon im Kindergarten- und Schulalter gesetzt um die Bevölkerung 
möglichst frühzeitig mit den Themen der Hochwassergefahren und des Hochwasserrisikos vertraut zu 
machen. 
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5.1.4 VORBEREITUNG 

M17: MONITORINGSYSTEME, PROGNOSEMODELLE UND WARNSYSTEME SCHAFFEN 
UND BETREIBEN 

Eine entsprechende Datenbasis für Hochwasserprognosen wird weitergeführt und verbessert. Bestehende 
Niederschlags-Abflussmodelle und Lamellen-Prognosemodelle werden betrieben oder neue geschaffen. 
Monitoringsysteme für latente Gefahrenherde werden eingerichtet. Warnsysteme werden weitergeführt, 
verbessert oder in Abstimmung mit allen Akteuren neu geschaffen. 

M18: HW KATASTROPHENSCHUTZPLÄNE FÜR DIE BEWÄLTIGUNG ERSTELLEN 

Hochwasserkatastrophenschutzpläne werden gemäß den gesetzlichen Standards unter Berücksichtigung von 
Abflussuntersuchungen und Gefahrenzonenplanungen erstellt und aktualisiert. 

M19: VORAUSSETZUNGEN ZUR UMSETZUNG DER HW-KATASTROPHENSCHUTZPLÄNE 
SICHERSTELLEN 

Die Bereitstellung der erforderlichen HW-bezogenen Informationen und Ausbildungsangebote wird 
sichergestellt, Alarmpläne werden beübt. Bei den Katastrophenschutzbehörden und den 
Einsatzorganisationen werden Maßnahmen zur Einsatzvorbereitung getroffen. Die Ausstattung der Einsatz- 
und Assistenzkräfte mit entsprechend ausgebildetem Personal in ausreichender Stärke und mit 
entsprechender Ausrüstung ist zu gewährleisten.  

Es werden regelmäßig Übungen unter Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung durchgeführt. 
Verhaltensregeln werden kommuniziert. 

5.1.5 NACHSORGE 

M20: SOFORTMAßNAHMEN UND INSTANDSETZUNG AN GEWÄSSERN UND 
SCHUTZBAUTEN UNMITTELBAR NACH DEM EREIGNIS DURCHFÜHREN 

Organisatorische Vorkehrungen werden getroffen, Sofortmaßnahmen an den Gewässern und an 
Schutzbauten werden durchgeführt und Instandsetzungen vorbereitet. 

M021: HOCHWASSERSCHÄDEN AN BAUWERKEN UND INFRASTRUKTUR BEURTEILEN, 
BESEITIGEN UND SCHADENSREGULIERUNG SICHER STELLEN 

Die betroffenen Bauwerke werden auf Standsicherheit und Benutzbarkeit beurteilt. Gegebenenfalls werden 
die Bauwerke und die Infrastruktur (Verkehrswege, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) wieder 
hergestellt. Ablagerungen (Feststoffe, abgeschwemmte Objekte) werden geräumt und entsorgt. 
Teilschadensabgeltungen werden nach den länderspezifischen Kriterien für die Ausschüttung von Mitteln 
aus dem Katastrophenfonds durchgeführt. Es werden Voraussetzungen für die private Risikovorsorge 
(Versicherungsmodelle) entwickelt und umgesetzt. 

M022: EREIGNIS- UND SCHADENSDOKUMENTATION DURCHFÜHREN SOWIE 
EREIGNISSE ANALYSIEREN 

Hochwasserereignisse werden nach den einheitlich festgelegten Standards (SKKM) dokumentiert und 
hinsichtlich der Ursachen und Auswirkungen zeitnahe aufgearbeitet (Ereignisdokumentation), wobei auch 
durch Schutzmaßnahmen verhinderte Schäden aufgezeigt werden. 
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5.2 NULLVARIANTE 

Dieses Kapitel beinhaltet die nach Artikel 5 Abs. 1 nach Maßgabe von Artikel 5 Absätze 2 und 3 der SUP-
Richtlinie geforderte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustandes unter der 
Annahme, dass keine Maßnahmentypen des Maßnahmenkatalogs des Hochwasserrisikomanagementplans 
umgesetzt werden.  

5.2.1 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Bis 2030 wird die Bevölkerung in Österreich voraussichtlich auf über 8,99 Millionen (+7%) bzw. 9,37 
Millionen (+11%) im Jahr 2060 anwachsen, wobei es starke regionale Unterschiede gibt. 

Die Bevölkerung in Wien wird voraussichtlich um 14% von 1,73 Millionen auf 1,97 Millionen (2030) bzw. 
2,19 Millionen (+27%) im Jahre 2060 wachsen. Die Bevölkerungszahl von Niederösterreich und Burgenland 
zeigen ebenfalls einen positiven Trend. Das Bevölkerungswachstum von Niederösterreich wird bis 2060 
voraussichtlich ca. 16% betragen (von 1,62 Millionen auf 1,88 Millionen Menschen). Ähnliche Ergebnisse 
sind im Burgenland zu erwarten, wo das Bevölkerungswachstum um ca. 12% von 286.000 (2012) auf über 
319.000 (2060) ansteigen sollte. Hingegen verzeichnet Kärnten als das einzige Bundesland einen negativen 
Trend; um ca. 8% soll die Bevölkerung voraussichtlich von 556.000 (2012) auf 510.000 (2060) sinken. Die 
restlichen Bundesländer weisen einen gleichen bzw. geringeren Trend als der Bundesdurchschnitt von 11% 
auf. Vorarlberg wird um ca. 11% von 372.000 auf 412.000 (2057) wachsen. Die Bundesländer Tirol und 
Oberösterreich weisen ähnliche Wachstumsraten von 7% auf. In Oberösterreich wird die Bevölkerung von 
1,42 Millionen auf 1,52 Millionen (2050) steigen, in Tirol wächst die Bevölkerung von 713.000 auf 766.000 
(2049). Ein Plus verzeichnet auch Salzburg mit 5%. Die Bevölkerungszahl in Salzburg wird von 531.000 auf 
559.000 (2046) zunehmen. Die Bevölkerungszahl der Steiermark wird bis 2044 noch um 3% von 1,21 
Millionen auf 1,24 Millionen wachsen (Statistik Austria, 2014). Durch das Bevölkerungswachstum wird 
insbesondere der Nutzungsdruck auf Retentionsflächen erhöht. Bei Unterlassung von 
Gegensteuerungsmaßnahmen (Widmungsverbote, Flächenausweisung, Retentionsraumkataster) ist eine 
Zunahme von Schadenspotentialen in den Überflutungsflächen zu erwarten. 

5.2.2 KLIMAWANDEL & HOCHWASSER 

Die EU Hochwasserrichtlinie und deren Umsetzung im Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) gibt vor, dass 
Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser zu berücksichtigen sind.  

 

ANPASSUNGSSTRATEGIE 

Im Zuge der Umsetzung der EU Hochwasserrichtlinie sowie auch der EU Wasserrahmenrichtlinie in 
Österreich erfolgte im Wege der seitens des BMLFUW und der Bundesländer beauftragten Studie 
„Anpassungsstrategien an den Klimawandel für Österreichs Wasserwirtschaft“ (BMLFUW, 2010) eine 
umfassende Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf Österreichs Wasserwirtschaft. Die 
Kernaussagen dieser Studie bezüglich der Entwicklungen für Hochwässer im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel sind:  

– In den letzten 30 Jahren haben in etwa 20% der Einzugsgebiete in Österreich die Hochwässer 
zugenommen, besonders in kleinen Gebieten nördlich des Alpenhauptkammes. Die Trends über 
die letzten 50 Jahre sind weniger deutlich.  




